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RS OGH 1951/4/4 1Ob237/51,
3Ob325/59

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1951

Norm

EO §7 Abs2 Da

NO §3 Abs2

Rechtssatz

Ist in einem vollstreckbaren Notariatsakt Terminsverlust unter der Voraussetzung vereinbart, daß der Schuldner mit

der Bezahlung der Zinsen trotz Mahnung in Verzug gerate, so muß der Gläubiger zwecks Erwirkung der

Exekutionsbewilligung die erfolgte Mahnung iS des § 7 Abs 2 EO nachweisen. Judikat 100 (alt) ist auf diesen Fall nicht

anwendbar.
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